
 

Seite 1 von 6 

Hinweis: Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Die mit einem  gekennzeichneten Felder 
sind verpflichtend auszufüllen. Für alle Datumseingaben gilt das Format „TT.MM.JJJJ“. 

Sie können das Formular direkt am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und speichern. Das 
fertig ausgefüllte Formular übermitteln Sie bitte an die oben angeführte Kontaktadresse. 
 

1. Angaben Ansuchen  

Ansuchen am   Abrechnung am  

 

2. Bezeichnung des Vereins / der Institution (bitte nicht ausfüllen, wenn der/die Antragsteller/in 
    das Projekt in Eigeninitiative durchführt)  

 

 

3. Angaben zur Person des/der Antragstellers/in 

Funktion     

Familienname   Akad. Grad  

Vorname    

Adresse  Haus-Nr.  

Ort  PLZ  

Telefon Mobil Fax  

E-Mail 

Homepage 

 

4. Bankverbindung 

Bankinstitut     

Kontoinhaber/in   

Konto Nr.                            Bankleitzahl   

 

 

 

 

 

4. Höhe der beim Kulturamt der Stadt Graz beantragten Förderung 

                � !  

 

5.Projektzeitraum 

Projektstart !  Durchführungszeitraum !  
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7. Kontaktperson / Projektleiter/in (für allfällige Rückfragen) 

Familienname  Akad. Grad  

Vorname   

Adresse Haus-Nr. 

Ort PLZ 

Telefon Mobil Fax  

E-Mail 

 
8. Angaben zum Verein 

 Vereinsstatuten bzw. Satzungen beigelegt 

 oder bereits übermittelt 

 
9. Begründung des Förderungsansuchens 
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Weitere Angaben zu Punkt 9 

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle (Bund, Land, anderen Magistratsabteilung oder Bezirksrat) 
um eine Förderung angesucht oder beabsichtigen Sie ein solches Ansuchen zu stellen? 
         ja               nein 
 
Wenn ja, Angabe der Höhe der gewährten/beantragten Förderung und des/der Förderungsgebers/in 
 

 
 

 

10. Projektdarstellung 

 
 
 

 

11. Gender Mainstreaming 

1.) Wie ist Gender Mainstreaming in Ihrer Institution strukturell verankert? 

 

 

 

2.) Wie leistet Ihr Projekt/Ihre Jahrestätigkeit einen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und 
     Männern? 

 

 

 

3.) Bitte schätzen Sie den prozentuellen Anteil der Nutzer/innen Ihres Projektes/Ihrer Jahrestätigkeit 
     zugeordnet nach Frauen und Männern ein?  

     Frauen              % Männer            %  
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12. Finanzierungsplan 

 Kalkulation (Ansuchen)          Abrechnung 

Jahr  

    1.Einnahmen                  €                   € 

    1.1 TeilnehmerInnenbeiträge   

    1.2 Eintritte, Verkaufserlöse   

    1.3 Einbringbare Eigenmittel 
          des/der Ansucher/in 

  

    1.4 SponsorInnenzuschüsse,  
          Werbung 

  

    1.5 Mitgliedsbeiträge   

    1.6 Spenden, Sonstige  
          Einnahmen 

  

    1.7 Förderungen 

    1.7.1 – Stadt-Kulturamt   

                andere Mag.Abt.   

                andere Mag.Abt.   

    1.7.2 - Land   

    1.7.3 - Bund   

    1.7.4 - Sonstige   

 

Summe   

    2. Ausgaben                  €                  € 

    2.1 Personal (Administration)   

    2.2 Honorare (Künstler/innen)   

    2.3 Mieten   

    2.4 Gebühren, Abgaben   

    2.5 Sonstige Ausgaben (über 
          € 1.000 bitte auf einem 
          Beiblatt auflisten) 

  

   

Summe                                  

 

13. Vorsteuerabzugsberechtigt 

  ja nein 
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 14. Hinweise 

• Genehmigt die Stadt Graz einen Förderungsbeitrag, so verpflichtet sich der/die Förderungs-
empfänger/in die Subventionsordnung und „Richtlinien für die Abrechnung von Subventionen“ 
(Anhang A zur Subventionsordnung) anzuerkennen. 

• Der/die Förderungswerber/in verpflichtet sich, die Veranstaltung/das Projekt unter Achtung der 
Menschenrechte sowie der Rechte von Behinderten und in Einklang mit diesen zu planen und 
auszuführen. 

•  Veranstaltungen und Projekte sind möglichst barrierefrei zu gestalten. 

•   Der/die Förderungswerber/in erklärt sich bereit, einen entsprechenden Verwendungsnachweis   
- bei Jahresförderungen bis zum 31.3. des der Subventionsgewährung folgenden 

Kalenderjahres 
- bei Projekt- und Saisonförderungen bis spätestens 3 Monate nach Projekt-/Saisonende 
- bei Institutionen mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschafts-/Rechnungsjahr 

(z.B. Universitäten) bis spätestens 3 Monate nach Ablauf des jeweiligen Wirtschafts-
/Rechnungsjahres zu erbringen.                                                                                               

Bei mehrjährigen Vorhaben ist bis jeweils 31.3. eine Zwischenabrechnungen vorzulegen.  
Eine Fristerstreckung durch die subventionsvergebende Stelle ist zulässig.      
Bei Subventionen bis 2.000,-- Euro ist ein Verwendungsnachweis nur über Verlangen der Stadt 
Graz notwendig. 

• Der/die Förderungswerber/in verpflichtet sich die Förderung zweckentsprechend zu verwenden 
und nimmt zur Kenntnis, dass die Rückzahlung des Förderungsbetrages vorgeschrieben wird, 
wenn die Förderungsmittel nicht oder nicht widmungsgemäß verwendet wurden oder der 
Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung nicht oder nicht vollständig in der von der 
Stadt Graz vorgeschriebenen  Form erbracht wird, wissentlich unrichtige oder unvollständige 
Subventionsansuchen gestellt wurden oder Bedingungen, Auflagen oder Befristungen der Stadt 
Graz nicht eingehalten werden. 

•  Für die Abrechnung der Gesamtkosten der Veranstaltung (Projekt) ist Spalte 2, Seite 4 dieses 
Formulars zu verwenden. 
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• Als Verwendungsnachweise sind der Abrechnung beizulegen: 
Jahres- oder Projektabrechnung,  
Tätigkeitsbericht (die Erreichung der in den Förderungsunterlagen angeführten Ziele muss unter 
Angabe von entsprechenden Zahlen und Fakten dokumentiert werden), 
und/oder allenfalls vorhandene Belegexemplare, Drucksorten, Pressemeldungen etc. 
Belegaufstellung mit Originalbelegen samt zugehörigen Originaleinzahlungsquittungen bzw. 
sonstige vereinbarte Form des Verwendungsnachweises 

 
• Der/die Förderungewerber/in erklärt seine/ihre Bereitschaft, in Einladungen, Publikationen, 

Plakaten, Programmen, usw. in geeigneter Form auf die Unterstützung durch die Stadt Graz 
hinzuweisen. Dies kann durch Verwendung des offiziellen Logos „Stadt - Graz“ (allenfalls 
ergänzt durch die Bezeichnung der fördernden Magistratsabteilung) erfolgen, das unter 
kulturamt@stadt.graz.at bzw. unter der Telefonnummer 872-4900 angefordert werden 
kann. 

• Ergänzende oder von diesem Formularinhalt abweichende Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform. 
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15. Zustimmungserklärung 

Der/die Förderungswerber/in stimmt der Verwendung der mit dem Subventionsantrag ermittelten 
Daten durch die Stadt Graz zu. Insbesondere wird auch die Zustimmung zur Veröffentlichung der 
Daten (Subventionshöhe, - zweck und - empfänger/in) im Subventionsbericht erteilt, der gemäß § 8 
der Subventionsordnung jährlich dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird und in Druckversion für 
die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Daten aus diesem Formular können zur Beurteilung der 
wirtschaftlichen Situation den Fachbeiräten mitgeteilt werden.  
Die Projekte werden mit diesem Formular den Rektoren zur Beurteilung vorgelegt.  

 

16. Bestätigung 

Die unterzeichnenden Personen bestätigen, dass sie zur gezielten Förderung der universitären 
Forschung die Anträge parallel an die hierfür vorgesehenen universitären Verwaltungsstellen 
einreichen. Es erfolgt eine Rückstellung jener Projekte, die nicht parallel bei den zuständigen 
Universitätsstellen eingereicht wurden. „Universitätsnahe“ Vereinigungen sind von dieser 
Vorgangsweise ausgenommen.  

 

17. Datum und Unterschrift 

Ort  Datum 

  Der/die Förderungswerber/in
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ein Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Förderung besteht nicht. Ebenso wenig begründet 
eine gewährte Förderung einen Rechtsanspruch auf laufende – jährlich wiederkehrende – 
Förderungen. Ein jährlicher Antrag ist erforderlich. 
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	institution: Universität Graz, Fachdidaktikzentrum GEWI
	funktion: Leiterin
	familienname: Schmölzer-Eibinger
	grad: ao.Univ.Prof.Dr.
	vorname: Sabine
	adresse: Universitätsplatz
	hausnum: 3/I
	ort: Graz
	telefon: 0316 380 2636
	mobil: 
	plz: 8010
	fax: 
	email: sabine.schmoelzer@uni-graz.at
	hompage: www.unifdz.at
	bank: UniCredit Bank Austria
	kontnr: 50095500605
	leitzahl: 12000
	lautend: Universität Graz
	euro: 3500
	hilfe: z.B. 1.250,30
	familienname_1: Brunnhofer
	grad_1: Mag.
	vorname_1: Regina
	adresse_1: Universitätsplatz
	hausnum_1: 3/I
	ort_1: Graz
	telefon_1: 0316 380 8390
	mobil_1: 
	plz_1: 8010
	fax_1: 
	email_1: regina.brunnhofer@uni-graz.at
	förderansuchen: Das Fachdidaktikzentrum GEWI plant in Zusammenarbeit mit universtitätsinternen und externen Kooperationspartnern für das SS 2012 einen Veranstaltungsschwerpunkt zum Thema „Gehirngerechter Sprachunterricht“ unter dem Überbegriff „KOPPPFneu“ (Kooperation von Pädagogik, Psychologie, Psycholinguistik, Fachdidaktik und Neurowissenschaften).
Das Ziel der Veranstaltungsreihe KOPPPFNeu ist ein inhaltlicher Austausch von WissenschafterInnen und PraktikerInnen aus verschiedenen Disziplinen in den Bereichen  BILDUNG, WISSEN und LERNEN. Durch die Zusammenführung der Erkenntnisse aus den einzelnen Disziplinen sollen mögliche Synergien gefunden werden, die nachhaltigen Kompetenzerwerb im Fremdsprachenunterrichts fördern können.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an LehrerInnen, Studierende und WissenschafterInnen in Fremdsprachenfächern bzw. steht auch anderen interessierten Personen offen. „KOPPPFneu“ soll Impulse für ein gehirngerechtes Sprachenlernen setzen und damit die Bildungslandschaft in der Steiermark nachhaltig beeinflussen. 

Die Veranstalter hoffen, durch die mit internationalen ReferentInnen besetzte Eröffnungsveranstaltung am 3. Februar 2012 Interesse für dieses noch junge aber höchst praxisrelevante Forschungsgebiet zu wecken. Als Keynotespeaker konnte Prof. Gerhard Roth von der Universität Bremen, Institut für Hirnforschung, gewonnen werden. Herr Prof. Roth ist einer der bekanntesten Gehirnforscher im deutschsprachigen Raum, der sich auch mit nachhaltiger Wissensvermittlung im schulischen Kontext beschäftigt. 

Auf Grund der internationalen Besetzung, v.a. der ReferentInnen der Eröffnungsveranstaltung kann das Vorhaben nicht allein aus universitätsinternen Mitteln bestritten werden, zumal die Eröffnungsveranstaltung für ca. 300 teilnehmende Personen konzipiert ist. Die gesamte Veranstaltungsreihe trägt dazu bei, die Stadt Graz als Forschungs – und Wissenschaftsstandort zu stärken, eine Förderung von Seiten der Stadt wäre daher äußerst wünschenswert. 

	zurücksetzen: 
	weiter: 
	angabe8: Pädagogische Hochschule Steiermark: 1.500,00€ (bewilligt)
Land Steiermark, Abt. 3 Wissenschaft u. Forschung: 5.000€ (beantragt)
Stadt Graz - Bürgermeisteramt, Wissenschaft: 3.500€ (beantragt)

	zurück: 
	ansuch: a
	vorzug: a
	jahr: 
	jahr_1: 
	hilfe_1: Eingabe von Beträgen z.B. 1.250,30
	betrag: 
	kalk: 
	betrag_1: 
	kalk_1: 
	betrag_2: 4355.00
	kalk_2: 
	betrag_3: 
	kalk_3: 
	betrag_4: 
	kalk_4: 
	betrag_5: 
	kalk_5: 
	betrag_6: 
	betrag_7: 3500.00
	betrag_8: 3500.00
	betrag_9: 
	betrag_10: 5000.00
	betrag_11: 
	betrag_12: 1500.00
	summe: 17855
	betrag_13: 
	betrag_14: 5900.00
	betrag_15: 500.00
	betrag_16: 
	betrag_17: 11455.00
	summe_2: 17855
	kalk_6: 
	kalk_7: 
	kalk_8: 
	kalk_9: 
	kalk_10: 
	kalk_11: 
	kalk_12: 
	sum: 0
	abr_13: 
	abr_14: 
	abr_15: 
	abr_16: 
	abr_17: 
	summe_3: 0
	jahr2: [2011]
	jahr3: [                   ]
	gender: Gender Mainstreaming ist an der Universität Graz in allen Bereichen der Forschung, Lehre und Verwaltung strukturell verankert. Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist für die Implementierung von Maßnahmen in diesem Bereich beauftragt.
	gender_1: Das Thema der Veranstaltung ist  für Männer und Frauengleichermaßen aktuell und deshalb kann kein spezieller Schwerpunkt auf das Gender Mainstreaming gelegt werden.
	gender_4: 50
	gender_3: 50
	projekt:   Veranstaltungsreihe KOPPPFneu  soll der Frage nachgegangen werden, wie Lernumgebungen beschaffen sein müssen und wie Lernprozesse unterstützt werden können, sodass nachhaltiges und breit einsetzbares Wissen und Fertigkeiten im „KOPF“ der Lernenden entstehen können. Der Schwerpunkt der Reihe liegt in der Optimierung des Fremdsprachenerwerbs. Da jedoch ein Großteil der hier zur Frage stehenden Konzepte und Theorien Lernen ganz allgemein betreffen, sind auch alle anderen Fächer angesprochen.
Beispiele für Fragestellungen:
Psychologische Lerntheorien – Neurobiologie: In welchem Zusammenhang stehen Lerntheorien mit neuen Erkenntnissen der Neurobiologie? Welche theoretischen Erkenntnisse können didaktisch auf welche Weise genutzt werden?
Pädagogische Konzepte: Welche pädagogischen Konzepte werden durch die Lernpsychologie bzw. die neurowissenschaflichen Erkenntnisse unterstützt? Welche Konsequenzen hat dies auf die Unterrichtsgestaltung? 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Beilage!
	projekt_1: 01.02.2012 - 31.12.2012
	ort_2: Graz
	datum: 30.11.2011
	drucken: 
	dat_10: 30.11.2011
	dat_11: 


